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Referendum über Helikopter-Landeplatz Balzers: 

Erfreulicher Sieg der Demokratie 
Staatsgerichtshof verhinderte parteipolitischen Machtmissbrauch 

Die stimmberechtigten Bürger 
von Balzers haben jetzt doch dar
über zu befinden, ob Gemeindebo
den pachtweise für den Bau und den 
Betrieb eines Helikopter-Landeplat
zes abgegeben werden soll oder 
nicht. Dies ist das Resultat eines 
Urteils des Staatsgerichtshofes, das 
seit einigen Tagen schriftlich vor
liegt. Der oberste Verfassungsge
richtshof unseres Landes stellt dar
in fest, dass der Gemeinderat von 
Balzers verfassungsmässig ge
währleistete Rechte vereitelt hat. 
Die liechtensteinische Demokratie 
hat damit zweifellos einen erfreuli
chen und bemerkenswerten Sieg er
rungen. 

Führen wir uns den Sachverhalt 
noch einmal vor Augen: 
• Am 12. Juli 1979 genehmigte der 

Gemeinderat von Balzers ein Gesuch, 
wonach 800 Klafter Gemeindeboden 
für den Bau eines Helikopter-Lande
platzes auf die Dauer von 30 Jahren 
verpachtet werden. 
• Am 31. August 1979 wurde gegen 
diesen Beschluss das Referendum er
griffen und kam rechtmässig zustande. 
Am 13. September 1979 setzte der 
Gemeinderat die verlangte Bürgerab
stimmung auf den 19. Oktober fest. 
• Am 18. September 1979 kam der 
Gesuchssteiler erneut auf den Ge
meinderat zu und beantragte eine Her
absetzung der Dauer des Baurechts
vertrages von 30 auf 10 Jahre. Damit 
sollte das Geschäft dem Referendum 
entzogen werden. Der Gemeinderat 
stimmte dem neuen Vertrag am 
27. September 1979 mehrheitlich mit 
den Stimmen der VU-Gemeinderäte 
zu. Das auf den 19. Oktober festgeleg

te Referendum wurde wieder abge
sagt. 
• Gegen diese Entscheidung führten. 
die Unterzeichner des Referendums 
Beschwerde bei der Regierung. Die 
Regierung wies die Beschwerde am 
8. April 1980 mehrheitlich (mit den 
Stimmen der VU-Regierungsmitglie-
der) ab. 
• Am 13. Mai 1980 beschloss die Re
gierung mehrheitlich, auf eine neue 
Beschwerde nicht einzutreten und den 
Akt zur Weiterbehandlung an die Ver
waltungsbeschwerdeinstanz (VBI) wei
terzuleiten. 
• Die VBI deckte die Regierung und 
wies am 26. November 1980 den Vor
wurf des Rechtsmissbrauchs zurück. 
• Die Beschwerdeführer gingen so
dann weiter zum Staatsgerichtshof, der 
am 28. August 1981 der Beschwerde 
stattgab und sowohl die Entscheidung 

der Verwaltungsbeschwerdeinstanz 
vom 26. November 1980 als auch den 
Beschluss des Gemeinderates Balzers 
vom 27. September 1979 aufhob. Der 
Staatsgerichtshof hielt in seinem Urteil 
wörtlich fest, «dass die Beschwerde
führer in ihren verfassungsmässig ge
währleisteten Rechten verletzt worden 
sind». 

Das Urteil des Staatsgerichtshofes 
lässt in seiner Deutlichkeit keine Zwei
fel mehr offen: die Vaterländische 
Union (VU) hat eindeutig versucht, 
durch Missbruach ihrer Stimmenmehr
heit im Balzner Gemeinderat wie auch 
in der Regierung (und in der VBI!) ver
fassungsmässig gewährleistete Bür
gerrecht zu vereiteln. Oder mit anderen 
Worten: eindeutiger Machtmissbrauch 
einer Mehrheitspartei konnte nur dank 
dem Funktionieren unserer Verfas-
sungsgerichtsba'rkeit verhindert wer
den. Dabei ist die Frage des Helikop
terlandeplatzes von sekundärer Be
deutung. Entscheidend am Staatsge
richtshof-Urteil ist die Tatsache, dass 
die Demokratie in Liechtenstein einen 
Sieg errungen und die Parteiendiktatur 
für einmal eine Abfuhr erlitten hat. 

Konkordanzzwänge in unserer Politik 
Liechtenstein als Parteienstaat / Anton Gubser zu einer Untersuchung von Dr. Gerard Batliner (II) 

Immer sind es Menschen, welche die 
Institutionen mit Leben erfüllen. Waren 
es in den liberalen Parlamenten des 19. 
Jahrhunderts in starkem Masse Einzel
persönlichkeiten, die sie prägten, so sind 
die Demokratien des 20. Jahrhunderts 
echte Parteienstaaten. Im letzten Kapitel 
seiner Darstellung der heutigen Lage des 
liechtensteinischen Parlamentes (Politi
sche Schriften Band 9) untersucht Land
tagsvizepräsident Dr. Gerard Batliner 
den Einfluss der Parteien auf den Staat. 

Die plurale demokratische Massenge
sellschaft von heute bedarf in der Realität 
einer Organisation, die die "Mittlerfunk
tion zwischen dem Staat und dem Wähler 
ausübt: die Parteien. Diese unterscheiden 
sich von anderen freien Kräften der Ge
sellschaft wie Medien. Interessengruppen 
oder pressure groups. Sie haben zur Auf
gabe. direkt an der Vorbereitung der 
Wahlen mitzuwirken. Sie formulieren ih
re parteipolitischen Zielvorstellungen 
und versuchen, diese nach der Wahl in 
den Staatswillen umzuwandeln. Damit 
helfen sie, die politische Bildung zu ver
tiefen und das politische Engagement der 
Bürger zu wecken. Obwohl es private 
Vereinigungen sind, wird das Bestehen 
der Parteien vom Verfassungssystem vor
ausgesetzt. Während das Deutsche 

Ist Mode für Sie Glückssache, 
Vertrauenssache oder Geldfrage? 

Fragen Sie in dieser Sache 

Grundgesetz ausdrücklich festhält, dass 
die Parteien an der politischen Willensbil
dung des Volkes mitwirken, kennt die 
liechtensteinische Verfassung nur an 
einer Stelle das Wort «Parteien», sonst 
verwendet sie den Begriff der «Wähler
gruppe». Dasselbe gilt auch für das Ge
setz über die Volksrechte. Die Wähler
gruppen sind aber nichts anderes als von 
den politischen Parteien angegangene 
Unterzeichner der Wahlvorschläge, die 
mit den Kandidatenvorschlägen der Par
teien identisch sind. Ungesagt gehen Ver

fassung und Gesetz von der Realität der 
politischen Parteien aus. Dennoch sind 
die Parteien keine Staatsorgane und neh
men trotz allen Einflusses auf den Staat 
nicht an dessen Willensbildung teil. 

Ein-, Zwei- oder Mehrparteienstaat 
Das politische System hängt in starkem 

Masse davon ab. ob es sich um ein Ein-
parteien-, Zweiparteien- oder Mehr
bzw. Vielparteienstaat handelt. Obwohl 
die Sowjetunion ein Parlament besitzt, 
dem dem Papier nach die Regierung ver-

Jeden Freitag Abendeinkauf 
im Zentrum Kaufin 

Am Sonntag: 

Rad-Asse 
in Schaan! 
: Diesen Leckerbissen sollten sich 

die Sportfreunde nicht entgehen 
lassen. Diesen Sonntag steigt in 
Schaan ein Rad-Profikriterium mit 
Superstars wie Thurau, Freuler, 
Breul Knetemann; Raas, Thövenet 
und vielleicht auch Saronni. Nähe
res über diese Veranstaltung im 
Sportteil dieser Ausgabe. 

In der Nacht zum Sonntag: 

Uhren wieder zurückstellen! 
Die Sommerzeit geht auch in Liechtenstein zu Ende 

Die offizielle Sommerzeit endet 
diesen Sonntag morgen, den 
27. September um 03.00 Uhr. Zu die
sem Zeitpunkt wird die Stundenzäh
lung auch in Liechtenstein um eine 
Stunde von 3 auf 2 Uhr zurückge
stellt. 

Wer mit der richtigen Zeit gehen will, 
der wird die Uhren im Haus und am 
Arm bereits am Samstag abend vor 
dem Schlafengehen um eine Stunde 
zurückstellen. Dann stimmt die Zeit, 
wenn er am Sonntag morgen auf
wacht. Die Siebenschläfer im Lande 
werden sich freuen, dass sie die 
Stunde, die ihnen seit dem 29. März 
1981 abgezogen wird, an diesem 

Sonntag nun wieder zurückerhalten. 
Mit dem Ende der Sommerzeit än

dern sich in den meisten europäischen 
Ländern auch die Bahn- und Flugplä
ne. Ab Sonntag beginnen und enden 
auch die Flüge der Swissair in der 
Schweiz und in den meisten europäi
schen Ländern eine Stunde früher als 
heute. 

• Unser Bild soll die VOLKS-
BLATT-Leser daran erinnern, dass 
sie in der Nacht zum Sonntag die 
Uhren um eine Stunde zurückstellen 
müssen. Die am 29. März eingeführ
te Sommerzeit geht für dieses Jahr 
offiziell zu Ende. 

antwortlich ist. ändert die Tatsache, dass 
nur eine einzige Partei existiert, die Ge
gebenheiten drastisch. In Staaten mit vie
len kleinen Parteien müssen ständig meh
rere Parteien einen Konsens finden. Das 
Zweiparteiensystem fusst schliesslich auf 
zwei annähernd gleichstarken Parteien, 
die sich gegenüberstehen. Die Politikwis
senschaft unterscheidet denigemäss drei 
Typen des Zusammenspieis der Kräfte im 
Staat (nach Lehmbruch), soweit es die 
westlichen Demokratien betrifft: den hie-
rarchisch-autoritären Typ. den bipolaren 
Typ des Parteienwettbewerbs um eine 
zeitlich befristete Machtausübung nach 
dem Mehrheitsprinzip als fundamentaler 
Spielregel (sogenannte Parteiregierung) 
und schliesslich den Typ des Aushan
delns. die sogenannte Konkordanzdemo
kratie (Konkordanz = Übereinstim
mung). 

Der hierarchisch-autoritäre Typ 
Dieser Typ ist besonders in Frankreich 

ausgeprägt. Ungeachtet der Parteien be
steht ein hierarchisch-zentral aufgebauter 
Herrschaftsapparat, in dem der Staats
präsident als oberster Schlichter der poli
tischen Konflikte den letztinstanzlichen 
Schiedsspruch fällt. Darin ist ein gewisses 
Misstrauen zu erblicken, nämlich die 
letztliche Entscheidung nicht dem politi
schen Kräftespiel, und auch nicht dem 
Parlament überlassen zu wollen. Erfah
rungen mit dem Nationalsozialismus hat 
in Deutschland dazu geführt, dem Bun
desverfassungsgericht eine so starke 
Stellung einzuräumen, dass schon ver
schiedentlich vom «Richterstaat» die Re
de gewesen ist. Die Schweiz dagegen hat 
ein sehr starkes Vertrauen in die politi
sche Gemeinschaft, deren höchster 
«Richter» neben dem Volk (und den fö
deralistischen Absicherungen) das Parla
ment ist. 
Der bipolare Typ 
mit dem Mehrheitsprinzip 

Ein Produkt des englischen Parlamen
tarismus ist der bipolare (zweipolige) Typ 
der «Konfliktaustragung im Wege des 
Parteienwettbewerbs, gesteuert mit Hilfe 
des Mehrheitsprinzips» (Lehmbruch). 
Dieses System setzt zwei annähernd 
gleichstarke Parteien (Regierung und 
Opposition) voraus, wobei beide Parteien 
die Chance haben, die Regierungsmacht 
im Staate übernehmen zu können. Die 
einmal gewählte Mehrheitspartei kann 
während der Legislaturperiode ungehin
dert regieren und kann nicht von der 
Oppositionspartei blockiert werden (gibt 
es Blockierungsmöglichkeiten, so pendelt 

Für Sie 
im Dienst 
Rettungsdienst LRK 
Telefon 2 44 55 
24-Stunden-Dienst für Unfall-
und Krankentransporte 

Ärztlicher Dienst 
ab Samstag 8.00 Uhr 
Dr. Dieter Meier 
Eschen Telefon 3 45 45 
ab Sonntag 8.00 Uhr 
Dr. Arthur Ospelt 
Schaan Telefon 2 11 22 

Zahnärztlicher Dienst 
Samstag von 17.00-18.00 Uhr 
Sonntag von 10.00 -12.00 Uhr 
Praxis Dr. Benno Matt 
Schaan Telefon 2 38 38 
Zollstrasse 3 8  

Feuerwehr 
Oberland/Unterland 
Telefon 118 

LGGA 
Antennen-Anlage 
Störungsdienst Telefon 2 88 77 

Elektro-Servicedienst 
Netzstörungen+Reparaturen 
Liechtensteinische Kraftwerke 
Telefon 2 33 22 
Reparaturen 
Risch AG, Triesen 
Servicestelle: E.Boss 
Telefon 2 38 62 

Apothekendienst 
Schlossapotheke 
Vaduz Telefon 2 10 75 
9.30-11.00 Uhr 

Garagendienst 
ab Samstag 12.00 Uhr 
Garage Peter Meier AG 
Nendeln Telefon 3 12 30 

Schirmbildaktion 
vom 21. September bis 2. Ok
tober bitte nicht vergessen. 

Erweiterte 
Sportmöglichkeit 
Sonntag: Eröffnung der 
Triesner Tennishalle 

In den letzten Jahren hat der 
Tennissport in Liechtenstein einen 
wahren Boom erlebt. In fast allen 
Gemeinden entstanden Tennisan
lagen und nach Vaduz baute auch 
Triesen eine Tennishalle. Vom Nim
bus der Exklusivität, der dem Ten
nissport in früheren Jahren (auch 
bei uns) zu Unrecht muss man sa
gen, anhaftete, ist heute nichts 
mehr zu spüren. In diesem Sinne 
soll die Triesner Tennishalle draus-
sen im Forst dem Breitensport die
nen. Sie wurde in Zusammenarbeit 
des TC Triesen und der Gemeinde 
erstellt und bietet vier Tennisfelder. 
Das Gesamtprojekt, auf das wir in 
der nächsten Woche noch näher 
eingehen werden, wird- - diesen 
Sonntag um 14 Uhr im Rahmen 
eines «Tag der offenen Tür» offiziell 
seiner Bestimmung übergeben. 

Für Privatkredite 

Fortsetzung auf S/2 
BILFINANZ 

AKTIENGESELLSCHAFT 
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